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Artikel f - Nane und Sitz des Vereins

'II Der Verein führt den Namen "Vereinigung der Helfer und
Förderer des Technischen liilfsverks Viersen", nach
Ej.ntragung in das Verei.nsregister mit dem Zusalz
( e ingetragener Verein).

Der Verein hat seinen Sitz in Viersen. Er soIl in das
Vereinsregister eingetragen werden.

Der Verein hat die Mitgliedschaft in der THI,I-HeIf er-
vereinigung des Landes Nordrhein-Westfalen zu erstreben.

1.2

Ariike] 2 - Aufgaben

,t Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige zl.recke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung,

Der: Zweck des Vereins ist die Förderung des Zivil- und
Ka tas t rophens chut zes und der Jugendpflege sowie die Unter-
stützung hi l fsbedürft iger Personen.

Der Satzungszweck vird insbesondere ve;'virklicht durch!

I. s) die Leistung technischer Iiilfe, ihre verfahrens-
näßige Fortentvicklung sowie die Bereitstellung und
Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten zu ihrer
Durchführung,

b) die Ausbildung und Bereitstellung von Personen für
die technische Hilfeleistung,

c) na+-ionaf en und internationalen E:: f ahrungsaust ausch
über technische Hilfeleistung,

d) die Verbreitung des Gedankens der Hi. Ifeleistung für
opfer von Katastrophen und anderen Gefahren,

I1. a) Erziehung der Jugendlichen zur tät.igen Nächstenliebe,
b) Erziehung der Jugendlichen zum sozialen verhalten,
c) Heranbi ldung der Jugendlichen zur Übernahme von ver-

antwortung,
d) Weckung der Kreativ j.tät der Jugendlichen,
e) nationale und internarionale JugendbegegnunEen I
f ) Veranstaltung von Vergleichswettberrerben für Jugend-

Iiche,

III. die Beschaffung von Geld- und Sachmitteln zur:
a) Förderung der technischen Hilfe im Zivil- urd

Kai as+- rcpherrschut z,
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Förderung der Jugendpf 1eg earbe i t im Technischen
Hilfswerk,
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.

Der verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mitte] des
Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zvecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine zui,/endungen aus
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die
dem Zveck des Vereins fremd sind, oder dur:ch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt verden.

Parteipolitische, rassistische und konfessionelle
Bestrebungen des Vereins sind ausgeschlossen.

Der Verein sieht sich nicht aIs Konkurrenz zur Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk od.er deren gewählter Helfervertretung.
Er nill viel-mehr die Arbeit der Vorgenannten nach Mög1ich-
keit unterstütz.en und fördern.

Ärt i kel ? - Mi tir'l i o.lSChAf +-

Mitglied kann jeder werden. der die Ordnung des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland bej aht und bereit
ist, die Zvecke des Vereins auf freivilliger Basis zu
unterstützen und zu fördern.

b)

c)

t.l

a1

)L

3.2 Aktives Mitglied oder Ehrenmitglied kann nur eine natürliche
Person sein; passives MitgI j.ed auch eine jurist j.sche Person.
AlIe Mitglieder mit Ausnahme der juristischen Personen haben
St immrecht .

Die Aufnahme eines Mitgliedes setzt dessen Antrag voraus.
Darin hat der AntragsteLler zu erklären, ob er aktives oder
passives Mitglied verden will.
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung
brauchen Gründe nicht mitgeteilt zu werden.

Ehrenmitglieder verden auf Vorschlag des Vorstands von der
Mi tg 1i ederve rsammlung ernannt.

Ltie Mitgliedschaft endet durch Tod bzv. Verl,ust der Rechts-
fähigkeit bei juristischen Personen, durch Ausschluß nach
Art. 3.7, durch Austritt nach Art. 3,8 oder durch Zahlungs-
verzug nach Art. 5.5.

Schädigt ein Mitglied durch sein Verhalten schutdhaft das
Ansehen des Vereins oder des THW. so ist es vom Vorstand
anzuhören und kann danach von ihm durch Beschluß mit 2,/3

11

1A

3.6
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Mehrheit ausgeschlossen werden. Der Ausschluß ist den Be-
troffenen unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen,
Legt der Betroffene binnen vier l.lochen Widerspruch ein, so
entscheidet die Mitgliederversammlung durch Mehrheits-
beschluß .

Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres
erfolgen und muß mindestens drei Monate vorher schriftlich
erklärt verden.

Artikel 4 - l'{itte1 des Vereins

?R

Der Vere i n
Mi.tgIieder,
aus Spenden

bestreitet se ine
aus Zuwendungen
und Umlagen.

Ausgaben aus den Beiträgen der
der öffentl ichen Hand sovie

Artikel 5 - Beiträge und Spenden

5.1

ta

5.3

tr,

EE

Die Mitglieder zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag,
der von der MitgIiederversammlung festgelegt vird.
Der Verein ist be!'echtigt, die Erhebung von Umlagen zu be-
schl i eßen .

Ehrenmi tg 1i eder: brauchen keinen Beitrag zu entrichten.

Beiträge sind bis zum 31.01. des Geschäftsjahres fä11i9.

Gerät ein Mitglied mit der Beitragszahlung in Verzug, vird
es gemahnt. Ist nach Mahnung der Beitrag am 30.06. des Ge-
schäftsj ahres immer noch nicht eingegangen, ist die Mit-
gliedschaft beendet. Sofern ein HärtefaIl vorlieg+-. kann
der Vorstand den Beitrag stunden oder erlassen.

Art ikel 6 - Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr,
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Artikel 7 - Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung

- der Vorstand.

Art ikel 8 - Mitgliederversammlung

8.1

8,2

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgtiedern des
Vereins.

Die Mitgliederversamrnlung isL mindestens einmal im Jahr
einzuberufen. Sie ist veiterhin einzuberufen, wenn di.es
von mindestens 20 Z der Mitglieder schriftlich unter Angabe
von Gründen,/Tagesordnungspunkten verlangt oder vom Vorstand
mit 2/3 Mehrheit beschlossenwi rd.

Die Mitgliederversammlung beschließt über

- Wahl der Delegierten für die Landesve rsammlung der THW-
Landeshelfervere inigung und oeren Vertreter

- Anträge an die Landesve rsammlung

- mittel- und langfristige Verträge

- Entgegennahme des Rechenscha f tsbe r i chte s des Vorstandes

- WahI von 2 Kassenprüfern

- Wahl,/Ent l as tung des Vorstandes

- Emp f ehlung enlE rk 1ärungen , welche die örtliche THW-Jugend
bet ref fen

8.3

Sat zungsände rung en

Auflösung des Vereins

Art ikel 9 - Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem
geschäftsführenden und den erweiterLen Vorstand.

ot
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a) Der geschäfts führende
dem vors i tzenden,
dem stel Ivertretenden
d.em Schatzme ister,

Vorstand besteht aus

Vors i tzenden ,

o')

o?

b) Der erweiterte Vorstand besteht aus
dem geschä f t s führenden Vorstand,
dem jeveiligen Ortsbeauftragten des THW,
dem Jugendgruppenleiter der örtlichen THW-Jugend,
dem Helfersprecher des örtlichen THW-Ortsve rbandes ,
dem Jugendbetreuer des örtlichen THW-Ort sve rbandes .

Soweit die zuvor genannten Vertreter des THw nicht dem
Verein angehören, haben sie lediglich beratende Stirune.

Je zvei Vorstandsmitqlieder des geschäftsführenden
Vorstandes vertreten den verein gerichtlich und außer-
gerichtlich als Vorstand im Sinne des 25 BGB.

Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederver-
sarnmlung aus, erledigt Aie laufenden Geschäfte und ist im
übrigen für alle Angelegenheiten, Cie nj.cht der Mitglieder-
versammlung vorbehalten sind. zuständio.

Artikel 10 - ve r f ahrenso rdnung für die Mitgliederversammlung

10.1

10.2

Der vorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter,
beruft die Mi tg t i ederversammlung e in.
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe einer Tages-
ordnung. Das E i nbe rufungss chre iben soll im Regelfall 2 Wochen
vor dem anberaumten Versammlungst e rmi n abgesandt sein.

A11e Miiglieder mit Ausnahme der passiven Mitglieder haben
StiFrrrecht. Jeder St imnberecht i gte hat nur eine Stinne. Eine
Vertretung im Stirnmrecht ist unzulässig.

Die Mitgliederve:'sammlung ist grundsätzlich beschlußfähig.

Jeder Stimmberechtigte (Ziffer 10.3) und jede rnit bera"ender
Stimme ausgestattete Person (Ziffer 9.1 b) kann Anträge an
die Mi tg 1 i ederversammlung richten. Die Anträge müssen bis
zum Beginn der jeweiligen Mitgliederversammlung schriftlich
gestellt und über den vorstand eingereicht werden. Sie müssen
spätestens auf der übernächsten auf den Antragseingang
folgenden Versammlung behandelt lrerden,

Die Mitgli.ederversamralung beschließt mit der Mehrheit der
abgegebenen St immen, soweit. die Satzung nichts anderes
bestirTunt. StinunenthalLung gilt nicht als Ablehnung. Bei

10.4

10.5

10,5
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Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt, Eine
Satzungsände rung ist nur mit 2,/3 Mehrheit, die Auflösung
nur mit einer Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder
nögIich.

10,7 Wahlen sind geheim, sofern nicht einstimmig etwas anderes
beschlossen wird und erfolgen in getrennter Abstimmung für
jedes Amt. Wiederwahl ist zu1ässig. Scheidet ein vorstands-
mitglied während der Amtsperiode aus, so ist auf der
nächsten Versammlung eine Ersatzvahl für dieses durch-
zuführen.

10.8 Die Beschlüsse und die Vlahlen sind in einem Protokoll fest-
zuhalten. Das Protokoll ist vom vorsiizenden oder dessen
Stellvertreter zu unterze i chnen.

Artikel fl - Amtsdauer und Ve r f ahrenso rdnung des Vorstandes

l-1.1

rl .2

Der Voritand vird für die Dauer von 3 Jahren gewäh1t. Bis
zu eine:: Neulrahl bleibt der bisherige Vorstand im Ai-rrt.

Der Vorstand ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen.
Dies geschieht durch den Vorsitzenden, im FaIIe von d.essen
Verhinderung durch seinen Stelfvertreter.
Die Regelungen des Artikels 10.2 und des Artikels 10.3 gelten
entsprechend.

Der vorstand ist beschlußfähig, venn mindestens die Hä1fte
seiner Mitglieder anvesend ist.
Die Regelungen des Artikels L0.5, Satz l und 2 gelten ent-
sprechend. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stirnme des
Vors i tzenden.

l-].6 Die Regelung des Art j.kels 10.8 gilt entsprechend.

Art ikel 12 - Jugend

t1 ,

'II 
^

11.5

Der Verein hat im Hinblick auf Artike]
Ieisten, daß die für die Förderung der
wendigen ce ldn'.i t ie I aufgebracht werden
verwendet we rden .

2,1 b zrt gewähr-
THli-Jugend not-
und zveckmäß ig
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Artikel 13 - Haftung

Der Verein haftet ausschließIich mit seinem Vereins-
vermögen, Eine persönliche Haftung der Mitglieder des
Vorstandes gegenüber dem Verein und dessen Mitgliedern
vird ausgeschlossen, es sei denn, daß vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verhalten vorliegt,

Artikel l-4 - RechtstÄreg

Im Streitfall entscheidet das
vereinigung e. V. e ingesetzte
Sch i edsger i chtsordnung.

von der Bundeshelfer-
Schiedsgericht nach dessen

Art ikel 15 - Auflösung

Das Vereinsvermögen fließt im Falle der Aufiösung oes
Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zvecks der THW-
Landeshelfervereinigung des jeveiligen Bundeslandes zu,
welche es ausschließlich für die Aufgabe nach Artikel 2
dieser Satzung zu vervenden hat.

Artikel l-5 - Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit der
i.n Kraf t.

Eintragung in das Ve re i ns reg i ster

I,.
/*).'-

-i

Viersen, den l" -''i li

, )t- ,:- '.',-.. .a-


